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Sonntag ben 19. §unt 1898, morgetts 7 glfir, im §aafe bea
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Behufs ©rlebtgung folgenber

Straftanben:
1. 3abteSbericbt unb SûbreSrecbnung pro 1897.
2. f8ert$t ber iRecbnungS* unb ©efcbäftSprüfuRgSfommtffton

(Sujern.)
3. Sßcbl ber ©eftion für Prüfung ber fftedinung unb ®e=

fd^äftSfü^rung pro 1898.
4. Sefiimmnng fceê DrteS näcfjfier 3abreSoerfamtnlung.
5. ©djwetîertfcfje ©ewerbegefebgebung. Anträge

beS ßentraloorfianbeS. Referent; §r. 3. ©djetbegger.
6. Seridjterfiattnng be§ ßentraloorftanbeS betreffeub

a) Sranfen» unb UnfaHOerftdjerungSgefib. Referent:
£r. ©iegerifi.

b) Anwenbung be§ eibgert. $a6rifgefe|eg. ^Referent :
§r. 33oo8?3egBer.

7. AUfäHige toeitere Anträge begto. Anregungen.

noch eingebenbe Anträge tonnen nur als An=

regungen, b. b- am ©bluffe ber übrigen oben feftgefe^ten
Straftanben behandelt werben.

AngefidjtS ber SBid^ttgfett ber Straftanben er to arten mir,
bajj ade ©eftionen ftdj möglidjft öoHgä^big Pertreten laffen.
^Paragraph 6 ber Statuten beftimmt baê jftedjt ber fßertre=~

tung ber einzelnen ©eftionen.
©ämilidje ©eftionSPorftänbe werben brtngenb erfudjt,

mittelft ber Formulare, bte ihnen bemnädjfi pgefanbt werben —
wenn immer mögltdj oor bem 16. Sunt — jftamen, 33ernf
unb äöobnort ihrer SDefegierten mitteilen p wollen, bamit
bie SSertretung jeber ©efiion bei beginn ber Ißerbanblungen
feftgefteHt werben fann. SBeim ©intritt in ben ©aal bat
jeber ^Delegierte fetne Auêwetëfarte abpgeben.

Aujjer ben ®elegierten ift jebermann, inSbefonbere jebeS
dftitglieb eines ®ewerbe= ober fèanbWerfSmetfierPeretnS freunb»
licljft eingelaben, ben SSerbanblungen als gnbörer auf ben

bierfür angewiefenen ipiäben beipwobnen.
®a§ Wettere sprogramm folgt nac|.

*
SDer SabreSbericbt nebft 3abreSreä)nung pro 1897 wirb

näcbftenS pr Sßerfenbung gelangen. SBir empfehlen ihn
fleißiger ä3eadjturig.

** *
®a§ Straftanbum „©cbwetjer. ©ewerbegefeb»

gebung" wirb an ber beporftebenben 3ab"Sberfammlung
ein PorWiegenbeS Sntereffe in Anfprudj nehmen. SDie An«
träge be§ ©eniralPorfianbeS werben ben ©efttonen in einer
befonbern SSorlage pgeftellt.
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Praktische Mütter für die Merkstatt
mit besonderer Berücksichtigung der

Kunst im Handwerk.
Herausgegeben unter Mitwirkung schweizerischer

ànsthandwerker und Techniker
von Waiter Kenn-Aotdinghauseil.

GrM fix die sWelleu KMKàueu des schweif. Gewerbeverà
Offizielles und obligatorisches Organ des Aargauischen Schmiede- und Wagnermeistervereins,

Erscheint je Samstags und kostet per Semester Fr. 3. 60. per Jahr Fr. 7. 20.
Inserate 20 Cts. per Ispaltige Petitzeile, bei größeren Aufträgen

entsprechenden Rabatt.

Zürich, den 11 Juni 18S8.

WscheOnch: Was Du dem Aeinde willst verhehle»,
Muht Du den Areunden nicht erzählen.

Schweizerischer Gewerbeverà
Kentralvorstand.

Kreisschreiben Nr. 171
an die

Sektionen des Schweizerische«
Gewerbevereins.

Werte Vereinsgenossen!
Sie werden hiemit eingeladen zur

Ordentlichen Jahresversammlung
Sonntag den IS. Auni 18S8, morgens 7 Ilhr, im Saale des

Schützenhauses zu Klaras
behufs Erledigung folgender

Traktanden:
1. Jahresbericht und Jahresrechvung pro 1897.
2. Bericht der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission

(Luzeni.)
3. Wahl der Sektion für Prüfung der Rechnung und Ge-

schäftsführung pro 1898.
4. Bestimmung des Ortes nächster Jahresversammlung.
5. Schweizerische Gewerbegesetzgebung. Anträge

des Centralvorstandes. Referent: Hr. I. Scheidegger.
6. Berichterstattung des Centralvorstandes betreffend

a) Kranken- und Unfallversicherungsgesetz. Referent:
Hr. Siegerist.

b) Anwendung des eidgen. Fabrikgesetzes. Referent:
Hr. Boos-Jegher.

7. Allfällige weitere Anträge bezw. Anregungen.

noch eingehende Anträge können nur als An-
regungen, d. h. am Schlüsse der übrigen oben festgesetzten
Traktanden behandelt werden.

Angesichts der Wichtigkeit der Traktanden erwarten wir,
daß alle Sektionen sich Möglichst vollzählig vertreten lassen.
Paragraph 6 der Statuten bestimmt das Recht der Vertre-
tung der einzelnen Sektionen.

Sämtliche Sekttonsvorstände werden dringend ersucht,
mittelst der Formulare, die ihnen demnächst zugesandt werden —
wenn immer möglich vor dem 16. Juni — Namen, Beruf
und Wohnort ihrer Delegierten mitteilen zu wollen, damit
die Vertretung jeder Sektion bei Beginn der Verhandlungen
festgestellt werden kann. Beim Eintritt in den Saal hat
jeder Delegierte seine Ausweiskarte abzugeben.

Außer den Delegierten ist jedermann, insbesondere jedes
Mitglied eines Gewerbe- oder Handwerksmeistervereins freund-
lichst eingeladen, den Verhandlungen als Zuhörer aus den

hierfür angewiesenen Plätzen beizuwohnen.
Das wäre Programm folgt nach.

H
^

Der Jahresbericht nebst Jahresrechnung pro 1897 wird
nächstens zur Versendung gelangen. Wir empfehlen ihn
fleißiger Beachtung.

s
Das Traktandum „Schweizer. Gewerbegesetz-

geb ung" wird an der bevorstehenden Jahresversammlung
ein vorwiegendes Interesse in Anspruch nehmen. Die An-
träge des Centralvorstandes werden den Sektionen in einer
besondern Vorlage zugestellt.



208 aOnjbitrte f<fin>eigerif(5e §anbtiicrler»3eiinu8 (Org«" für Me offtgielten ©ublilationen be8 Sdjtoeig. ©etterbeöerein#) Sir. II

©emäfc ben an mehreren Sahregberfammlungen, gulefct

in ©afel unb ©enf erhaltenen Slijfträgen hat bte ©entrai»

lettung ftetgfort energtfc^ an ber ©infüljrung eineg fdbmeig.

©emetbegefeheg meiter gearbeitet. Snnerhalb be§ ©erbanbeg
fudhte man burch ©ublifationen unb Sorrefponbengen in ber

gachpreffe, burch ©orträge unb Sonferengen bie fffrage ab»

gutlären. Unter ©orjifc beg ©räfibenten ber betreffenben Sub»
ïommiffion beg ©eniralborftanbeg, ®errn ©oog»3egher, haben
ferner swiften biefer Sommiffion nnb ben delegierten ber

Santonalberbänbe bon St. ©allen, SlppengeE unb dburgau,
fomie ber Seition SBinterthur, stoei Sonferengen in 3tW<h
fiattgefunben, meldte gu erfreulichen ©efultaten führten, in»
beut burch einläfcltdje digfuffion nnb betbfeittgeg ©ntgegen»
lornmen mancherlei ©Hfcberftänbniffe aufgeïlart nnb toefent»

liehe 2lnftänbe gehoben merben tonnten, ©ur über bie grunb»
faßliche Sfrage, ob bte gu fd&affenben ©erufgberbänbe auf bem

©oben ber greimiEigleit ober beg bon ung borgefdjlagenen
fafultatioen Dbligatoriumg angeftrebt toerben tönnen, mar
eine boüftänbtge ©inigung nicht p ergielen.

Sludh außerhalb unfereg ©ereineg mar bie ©entraEeitung
beftrebt, bnrdh bag ©Uttel ber greffe, burch Vortrüge unb
Sonferengen unteren ©oftulaten ©oben p gemtnnen. 3GBtr

haben babei bie erfreuliche ©eobachtung gemacht, bafc mancher»

lei ©orürteile befeitigt merben tönnen unb bah audfj meitere

Greife geitgemäfjen ©eformen pgänglidh finb, fobalb bie ©lög»
lichteit ihrer Vermittlung gu ©unften ber allgemetnen ©olfg»
mohîfahrt nadhgemiefen merben tann.

©an ber Annahme anggehenb, ba{g für alte mtrifchaft»
liehen ©eftrebungen auch bie politifchen ©arteien gemonnen
merben müffen unb baff ohne beren 3uftimraung «nb ©lit»
mirtung leine grünblichen Reformen ergielbar finb, hat ferner
ber ©orort in ©ern für gmedlmähig befunben, mit heroor»
ragenben Führern ber bortigen brei polttifehen ©arteien in
tonfibentieUe ©erhanblungen einptreten. ©rfahrene ©tänner,
bie Oerfchiebenen ©rmerbgflaffen unb politifchen Etiehiungen
angehören, haben mit unferm ©orort in gahlretdjen Son»

ferengen bie gange grage grünblich burchftnbiert unb bnrdh»

beraten. Slnfängltch in ben Slnfidfjten augeinanfcergehenb,
tarn biefeg SoEegtum mährenb ber ©eratnngen immer mehr

gum ©emnjjtfein ber ©otmenbigfeit einer etnfdhneibenben Um»

geftaltnng unferer heutigen ©rmerbgbebingungen, unb eg

fdhmanben auch bie ©ebenten, alg ob bie bon ung an»

geftrebten ©eformen in abfehbarer geit unmöglich bermirt»

licht merben tönnten.
Unfere urfprüngliihen ©oftulate maren nur alg eine 3u«

fatnmenfieEung ber in einem ©emerbegefeh P berüdEfidjtigenben

©runbfähe aufgufaffen. Sing öffentlichen ©efpredjungen unb
Sonferengen traten jebodf) einige ©tifperftänbniffe über ben

©inn unb bie dragmeite biefer ©oftulate gn dage. Um

nun biefen ©îifeberftcinbniffen borgubeugen nnb über bie

3mecte unb 3tele, ben ©inu unb ®eift unferer ©oftulate
möglichfte Slarheit gu fdhaffen, fomie namentlich auch um
allen higher tunbgemorbenen fachlichen ©inmenbungen unb
berechtigten SBünfchen ©edhnung tragen gu tönnen, hat ber

©orort meber ©lüljen noch Soften gefreut. 3u btefem

3toecfe legen mir ber Sahreêberfammlung an ©teile ber

bisherigen ©oftulate ober unbefiimmt gehaltener ©efolutioneu
unb dhefen einen auggearbeiteten ©efe^egentmurf bor, alg
©rgebnig unferer bereitg ermahnten Sonferengen in ©ern.

©Sir müffen für heute barauf bergidfjten, btefem ©ntmurfe
eine augführlidje ©rlSuterung unb ©egrünbung beigufügen.
©ine folche bleibt bem münblidhen Sfteferate an ber Sahreg»
berfammlung borbehalten.

Unfere Slnträge begmecten eine ©eüifion ber Slrt. 31 unb
34 ber ©unbegberfaffung unb bte Schaffung eines fchmeige»

rifchen ©emerbegefe^eS. Ueber btefe Anträge mufs enbgülttg
abgeftimmt merben.

(©djtujj folgt).

$erfianb3tt)e)en.
©erner ©augemerbe. ©ine delegtertenberfammlung beg

©erner ©leifiertierbanbeg ber ©aubrandfje, meldhe am don»
nergtag abenb im ,,©afé ©kibel" tagte, hat laut „dagbtatt"
befchloffen, mit ©amgtag fämtlichen bem fÇadhberein ange»
hörenben ©dhreinergehülfen auf 14 dage gu tünben, föfern
bie gegen bag ©efd&äft ©lau berhüngte Sperre nicht unber»
güglidh aufgehoben merben folle.

©ernifdjer ©emerbeberhanb. die Slbgeorbnetenber»
fammlung in ©iet .bom legten Sonntag mar bon 30 de»
legierten befudht. den ©orfifc führte ©ianofabritant Safobp
bon ©iel. Slrdjitett föug fpradh über bie gfrage ber Sehrltngg»
Prüfungen. Sin bte lantonalen ©ehörben foil ber SBunfdh

auf balbige ©erftaatli^ung ber ßehrlinggprüfungen gerichtet
merben. Dberfi Siegrift bon ©ern referierte fobann über
bte Slnträge beg ©entraloorftanbeg beg fdjmeiger. ©emerbe»
bereing an bte Sahregberfammlung bon ©larng begügltch
ber eibgenöffifchen Sranfen» unb Unfallberfidherung. die
begüglidjen ©emühungen beg fchmeigerifdhen ©emerbebereing
mürben befteng berbanlt unb unterftüfet. der fchmeigerifdhe
©emerbefetretär Srebg referierte fobann über bie meiteren

für bte dagung bon ©larug borgefehenen fragen, über bie

eibgen. ©emerbegefehgebung nnb bie ©nmenbung beg gabrif»
gefeheg. die Slnträge beg ©entralborftanbeg beg fchmeiger.
©emerbebereing mürben genehmigt, ©tan befchloff, biefelben
in ©larug fräftig gu unterftüpen.

det Streif her 3tmmeeleute tu §eri§(ru ift beenbet.

die ©intgung ift laut „Slppeng. 3t0-" auf folgenber ©runb»
läge gu Staube gelommen: die fÇorberung beg gehnftünbigen
Slrbeitgtageg mufsten bie Slrbeiter faïïen laffen; eg bleibt
alfo beim lOVaftütibigen. der g-orberung eineg ©linimal»
lohneg bon 45 ©p. pro Stunbe mürbe formell ebenfaEg

nicht entfprochen, bagegen bon ben ©teiftern in ber Sohnfrage
bo<h in giemlichem ©tafce ©ntgegenlommen gegeigt, die Un»

faflberfidherunggprämie fällt mie big anhtn gang gu Saften
ber Slrbeitgeber.

@g fdheint, bah fidh beibe deile ben Sieg im beigelegten

Sorfïiït gufchreiben. die Slrbeiter erllären, bafe fie auf
©runb ber obigen Songeffionen nicht gum SluSftanbe ge--

fdhritten mären.

^rentbenberfehr. die delegierten beg ©erbanbeg fchmeig.

©erlehrgberetne haben ein ©rogramm für eine auggebeljnte
©ropaganba für bie Schtoetg im Sluglanb burchberaten,' bag

möglichft balb gut Slugführnng gelangen foE.

die 250 beut Sthrenterfaitjberetn anflehürenben
SdjreinergefeHe« in ©ern haben bon ben ©teiftern bie

Sünbtgung erhalten, ©g foE nun einem Schiebggericht, in
bem etn ©ertreter beg ©emeinberateg fifcen mürbe, ber Streit
mit bem ©augefdjäft ©lau unterbreitet merben.

der ©auarbeiterjireif in Snnêbruct ift beenbet, nach«

bem bie fÇorberungen ber Slrbeiter, u. a. eine Sohnerhöhung
bon 25 ©rogent, gemährt morben finb.

Hr&ettS« unb Sieferunggfibertraguttgeit.
(Slmtïidje Drtgtnat«2RittetIungen.) Nachdruck verooten.

Satholifdhe Sirdje in dhalmeil: an ©occo

©erlatit, ©angefchäft bafelbft.
Strafeenbau^eiben (Strafe §armonie»©ofenthaI)t

an Safob ©alberara bafelbft.

©Ieftrigitatg m erf Subel bei St. ©allen.
Stoflen, Slbfchlufebamm unb Sraftftation : an 3. ©üefch in
ber Sadfien bei St. ©aEen.

durdhlah unter ber ©ifeubah« an ber §arb
ftrahe3ärt<ä&* an ©üfcberger & ©urfharb in Derlifon.

Sennerei in ©rnetfdhmhlt an 3oh. ©efcher,

©aumeifter in ©bnat.
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Gemäß den an mehreren Jahresversammlungen, zuletzt

in Basel und Genf erhaltenen Aufträgen hat die Central-
leitung stetsfort energisch an der Einführung eines schweiz.

Gewerbegesetzes weiter gearbeitet. Innerhalb des Verbandes
suchte man durch Publikationen und Korrespondenzen in der

Fachpresse, durch Vorträge und Konferenzen die Frage ab-
zuklären. Unter Vorfitz des Präsidenten der betreffenden Sub-
kommission des Centralvorstandes, Herrn Boos-Jegher, haben
ferner zwischen dieser Kommisston und den Delegierten der

Kantonalverbände von St. Gallen, Appenzell und Thurgau,
sowie der Sektion Winterthur, zwei Konferenzen in Zürich
stattgefunden, welche zu erfreulichen Resultaten führten, in-
dem durch einläßliche Diskussion und beidseitiges Entgegen-
kommen mancherlei Mißverständnisse aufgeklärt und wesent-
liche Anstände gehoben werden konnten. Nur über die gründ-
sätzliche Frage, ob die zu schaffenden Berufsverbände auf dem

Boden der Freiwilligkeit oder des von uns vorgeschlagenen

fakultativen Obligatoriums angestrebt werden können, war
eine vollständige Einigung nicht zu erzielen.

Auch außerhalb unseres Vereines war die Centralleitung
bestrebt, durch das Mittel der Presse, durch Vorträge und
Konferenzen unseren Postulaten Boden zu gewinnen. Wir
haben dabei die erfreuliche Beobachtung gemacht, daß mancher-
let Vorurteile beseitigt werden können und daß auch weitere
Kreise zeitgemäßen Reformen zugänglich sind, sobald die Mög-
lichkeit ihrer Verwicklung zu Gunsten der allgemeinen Volks-
Wohlfahrt nachgewiesen werden kann.

Von der Annahme ausgehend, daß für alle wirtschaft-
lichen Bestrebungen auch die politischen Parteien gewonnen
werden müssen und daß ohne deren Zustimmung und Mit-
Wirkung keine gründlichen Reformen erzielbar sind, hat ferner
der Vorort in Bern für zweckmäßig befunden, mit hervor-
ragenden Führern der dortigen drei politischen Parteien in
konfidentielle Verhandlungen einzutreten. Erfahrene Männer,
die verschiedenen Erwerbsklasfen und politischen Richtungen
angehören, haben mit unserm Vorort in zahlreichen Kon-
ferenzen die ganze Frage gründlich durchstudiert und durch-
beraten. Anfänglich in den Ansichten auseinandergehend,
kam dieses Kollegium während der Beratungen immer mehr

zum Bewußtsein der Notwendigkeit einer einschneidenden Um-
gestaltuug unserer heutigen Erwerbsbedingungen, und es

schwanden auch die Bedenken, als ob die von uns an-
gestrebten Reformen in absehbarer Zeit unmöglich verwirk-
licht werden könnten.

Unsere ursprünglichen Postulate waren nur als eine Zu-
fammenstellung der in einem Gewerbegesetz zu berücksichtigenden

Grundsätze aufzufassen. Aus öffentlichen Besprechungen und

Konferenzen traten jedoch einige Mißverständnisse über den

Sinn und die Tragweite dieser Postulate zu Tage. Um

nun diesen Mißverständnissen vorzubeugen und über die

Zwecke und Ziele, den Sinn und Geist unserer Postulate
möglichste Klarheit zu schaffen, sowie namentlich auch um
allen bisher kundgewordenen sachlichen Einwendungen und
berechtigten Wünschen Rechnung tragen zu können, hat der

Vorort weder Mühen noch Kosten gescheut. Zu diesem

Zwecke legen wir der Jahresversammlung an Stelle der

bisherigen Postulate oder unbestimmt gehaltener Resolutionen
und Thesen einen ausgearbeiteten Gesctzesentwurf vor, als
Ergebnis unserer bereits erwähnten Konferenzen in Bern.

Wir müssen für heute darauf verzichten, diesem EntWurfe
eine ausführliche Erläuterung und Begründung beizufügen.
Eine solche bleibt dem mündlichen Referate an der Jahres-
Versammlung vorbehalten.

Unsere Anträge bezwecken eine Revision der Art. 31 und
34 der Bundesverfassung und die Schaffung eines fchweize-
rischen Gewerbegesetzes. Ueber diese Anträge muß endgültig
abgestimmt werden.

(Schluß folgt).

Verbandswesen.
Berner Baugewerbe. Eine Delegiertenversammlung des

Berner Meisterverbandes der Baubranche, welche am Don-
nerstag abend im „Cass Weibel" tagte, hat laut „Tagblatt"
beschlossen, mit Samstag sämtlichen dem Fachveretn ange-
hörenden Schreinergehülfen auf 14 Tage zu künden, sofern
die gegen das Geschäft Blau verhängte Sperre nicht unver-
züglich aufgehoben werden solle.

Bernischer Gewerbeverband. Die Abgeordnetenver-
sammlung in Viel.vom letzten Sonntag war von 30 De-
legierten besucht. Den Vorsitz führte Pianofabrtkant Jakoby
von Viel. Architekt Hug sprach über die Frage der Lehrlings-
Prüfungen. An die kantonalen Behörden soll der Wunsch
auf baldige Verstaatlichung der Lehrlingsprüfungen gerichtet
werden. Oberst Siegrist von Bern referierte sodann über
die Anträge des Centralvorstandes des schweizer. Gewerbe-
Vereins an die Jahresversammlung von Glarus bezüglich
der eidgenössischen Kranken- und Unfallversicherung. Die
bezüglichen Bemühungen des schweizerischen Gewerbevereins
wurden bestens verdankt und unterstützt. Der schweizerische
Gewerbesekretär Krebs referierte sodann über die weiteren
für die Tagung von Glarus vorgesehenen Fragen, über die

eidgen. Gewerbegesetzgcbung und die Anwendung des Fabrik-
gesetzes. Die Anträge des Centralvorstandes des schweizer.
Gewerbevereins wurden genehmigt. Man beschloß, dieselben
in Glarus kräftig zu unterstützen.

Der Streik der Zimmerleute in Herisau ist beendet.

Die Einigung ist laut „Appenz. Ztg." auf folgender Grund-
läge zu Stande gekommen: Die Forderung des zehnstündigen
Arbeitstages mußten die Arbeiter fallen lassen; es bleibt
also beim lOVzsiüvdigen. Der Forderung eines Minimal-
lohnes von 45 Rp. pro Stunde wurde formell ebenfalls
nicht entsprochen, dagegen von den Meistern in der Lohnfrage
doch in ziemlichem Maße Entgegenkommen gezeigt. Die Un-
fallverstcherungsprämie fällt wie bis anhin ganz zu Lasten
der Arbeitgeber.

Es scheint, daß sich beide Teile den Sieg im beigelegten

Konflikt zuschreiben. Die Arbeiter erklären, daß sie auf
Grund der obigen Konzessionen nicht zum Ausstände ge-
schritten wären.

Fremdenverkehr. Die Delegierten des Verbandes schweiz.

Verkehrsveretne haben ein Programm für eine ausgedehnte

Propaganda für die Schweiz im Ausland durchberaten/ das
möglichst bald zur Ausführung gelangen soll.

Die 250 dem Schreinerfachverein angehörenden
Schreinergesellen in Bern haben von den Meistern die

Kündigung erhalten. Es soll nun einem Schiedsgericht, in
dem ein Vertreter des Gemeinderates sitzen würde, der Streit
mit dem Baugeschäft Blau unterbreitet werden.

Der Bauarbeiterstreik in Innsbruck ist beendet, nach-
dem die Forderungen der Arbeiter, u. a. eine Lohnerhöhung
von 25 Prozent, gewährt worden sind.

Arbetts- und Lieserungsübertraguugeu.
(Amtliche Original-Mitteilungen.) Nààvic vsrom«».

Katholische Kirche in Thalweil: an Rocco

Perlatti, Baugeschäft daselbst.

StraßenbauHeiden (Straße Harmonie-Rosenthal):
an Jakob Calderara daselbst.

Elektrizitäts w erk Kübel bei St. Gallen.
Stollen, Abschlußdamm und Kraftstation: an I. Rüesch in
der Lachen bei St. Gallen.

Durchlaß unter der Eisenbahn an der Hard
st raße Zürich: an Bützberger à Burkhard in Oerlikon.

Sennerei in Ernetschwyl: an Joh. Nescher,

Baumeister in Ebnat.
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